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Übersicht über die Beschlüsse der 15. Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 1. Dezember 2021
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung folgende Beschlüsse 
gefasst:

– öffentliche Sitzung –

Beschluss Nr. BV/287/21 – Benennung eines allgemeinen Stellvertreters der 
hauptamtlichen Bürgermeisterin 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/295/21 – Wirtschaftsplan 2022 der Uckermärkischen Büh-
nen Schwedt 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/294/21 – Ergebnis der Abstimmung über das Bürgerbudget 
2022 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/281/21 – Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 
31.12.2020 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/277/21 – Entlastung des Bürgermeisters für das Haus-
haltsjahr 2020 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/282/21 – Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für 
das Haushaltsjahr 2022 
– mehrheitliche beschlossen einschließlich der Änderungen zum Planent-
wurf vom 19. November 2021 und Änderungsantrag ÄA/029/21 

Beschluss Nr. BV/291/21 – Zahlung einer Dienstaufwandsentschädigung an 
die Bürgermeisterin und die Beigeordnete oder den Beigeordneten 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/289/21 – Satzung zur Änderung der Satzung über die Ge-
währung von Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder kommunaler 
Vertretungen, Ortsbeiräte, Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher, ehrenamtlichen 
Beauftragten der Stadtverordnetenversammlung und sachkundigen Einwoh-
nerinnen/Einwohner der Stadt Schwedt/Oder (Entschädigungssatzung) – 1. 
Änderung 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/288/21 – Umbenennung von Straßen in den neuen Ortstei-
len Felchow, Flemsdorf und Schöneberg
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/267/21 – Satzung zur Änderung der Satzung über die Rei-
nigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/
Oder (Straßenreinigungssatzung) – 5. Änderung 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/268/21 – Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder (Straßen-
reinigungsgebührensatzung) – 4. Änderung 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/279/21 – Baubeschluss zur Kooperationsmaßnahme mit 
der WOBAG Schwedt eG „Sanierung der Verkehrsflächen im Innenhof Au-
gustiner Tor“ 
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss Nr. BV/276/21 – Beschluss über die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Johannishofer Weg/Flemsdorfer Dorfstraße, Ortsteil Flemsdorf“ 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. AN/297/21 – Antrag Fraktionen SPD und DIE LINKE: Aufnahme 
und Integration geflüchteter Menschen 
– mehrheitlich beschlossen

– nichtöffentliche Sitzung –

Beschluss Nr. BV/275/21 – Veräußerung einer unbebauten Teilfläche im Ge-
werbegebiet Berkholzer Allee – einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/283/21 – Aufhebung des Beschlusses Nr. BV/190/21 vom 
17.03.2021 und Veräußerung eines unbebauten Grundstückes im Gewerbe-
gebiet Berkholzer Allee 
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/286/21 – Veräußerung eines bebauten Grundstückes im 
OT Flemsdorf 
– einstimmig beschlossen

Büro der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder

Übersicht über die Beschlüsse der Sondersitzung (14. Sitzung)  
der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 10. November 2021
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sondersitzung folgende Be-
schlüsse gefasst:

– öffentliche Sitzung –

Beschluss Nr. BV/293/21 – Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl der 
hauptamtlichen Bürgermeisterin der Stadt Schwedt/Oder am 26. September 
2021
– einstimmig beschlossen

Beschluss Nr. BV/296/21/1 – Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
befristete Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadt Schwedt/Oder zur 
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Amtes Oder-Welse
 – einstimmig beschlossen

Büro der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder
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Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2022

 Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Dezember 2021 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Erträge auf 75.817.200 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 77.985.600 EUR
 außerordentlichen Erträge auf 1.020.000 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 618.700 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen auf  81.251.500 EUR
 Auszahlungen auf 88.667.300 EUR
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.879.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72.616.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.939.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.840.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.432.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.210.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven 0 EUR

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 23.032.700 EUR festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:
1. Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
 Schwedt/Oder 250 v. H.
 Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg 250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
 Schwedt/Oder 445 v. H.
 Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg 420 v. H.

2. Gewerbesteuer
Schwedt/Oder 350 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg 325 v. H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung be-
dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

 über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der
 Kontengruppen 50/51 und 70

 Personalaufwendungen/
 Personalauszahlungen – ab 50,0 TEUR je Einzelfall
 Kontengruppen 52 und 72
 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und
 Dienstleistungen – ab 50,0 TEUR je Einzelfall
 Kontengruppen 53 und 73
 Transferaufwendungen/
 Transferauszahlungen  – ab 30,0 TEUR je Einzelfall
 Kontengruppen 54 und 74
 Sonstige ordentliche Aufwendungen/
 sonstige Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit – ab 30,0 TEUR je Einzelfall
 Kontengruppen 55 und 75
 Zinsen und sonstige Finanzauf-
 wendungen/Finanzauszahlungen – ab 30,0 TEUR je Einzelfall
 Kontengruppen 59 und 79
 Außerordentliche Aufwendungen/
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit – ab 30,0 TEUR je Einzelfall

 Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die 
durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gedeckt sind, bezie-
hen sich die Wertgrenzen in den angegebenen Kontengruppen auf den 
jeweiligen Eigenanteil. 

 Kontengruppe 78
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
 sofern sie den kommunalen Eigenanteil
 betreffen bzw. es sich um außerplanmäßige
 Maßnahmen handelt – ab 50,0 TEUR je Einzelfall
 jedoch überplanmäßige Bauleistungen – um mehr als 25 v. H. der 
  geplanten Ansätze, maximal 
  bei Erhöhung des 
  kommunalen Eigenanteils 
  um 120,0 TEUR
 Aufwendungen/Auszahlungen über 25.000 EUR in den angegebenen 

Kontengruppen, ausgenommen überplanmäßige Bauleistungen, sind 
durch den Hauptausschuss zu genehmigen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf 

3.168.400 EUR und
b)  bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 

oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR
 festgesetzt.

§ 6
entfällt

Schwedt/Oder, 01.12.2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder vom 1. Dezem-
ber 2021 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, im Büro der Bürgerberatung 
und Sozialversicherung, Zimmer 1.13 aus.

Schwedt/Oder, 02.12.2021

Für die Stadt Schwedt/Oder

Hoppe
Bürgermeisterin
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Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat am 
01.12.2021 die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haus-
haltsjahr 2022 beschlossen. 
Der § 4 der Haushaltssatzung regelt die Hebesätze für die Grundsteuer. 
Diese haben sich gegenüber dem Kalenderjahr 2021 nicht geändert. Deshalb 
haben alle Grundsteuerschuldner, deren Grundsteuermessbescheid sich für 
das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nicht geändert hat, für 2022 die 
gleiche Grundsteuer wie 2021 zu entrichten. Für diese Steuerschuldner wird 
die Grundsteuer für 2022 nach § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Die Grundsteuer wird nach § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz zu je einem Vier-
tel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember fällig. Abweichend davon werden Kleinbeträge bis zu 15,00 € am 

1. Juli und Beträge bis zu 30,00 € zu je einer Hälfte am 15. Februar und 15. 
August fällig. Die Steuern sind von den Steuerschuldnern zu den genannten 
Terminen zu entrichten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dem 
Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung bei der Bürgermeisterin der Stadt 
Schwedt/Oder, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, 16303 Schwedt/Oder, schriftlich 
oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 

Schwedt/Oder, 1.12.2021

Hoppe
Bürgermeisterin

Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Reinigung und Winterwartung der öffentlichen  
Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungssatzung) – 5. Änderung

Auf der Grundlage von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21]), § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09 [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 37], S. 3), und § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 [Nr. 08], S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 36]), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Änderung des Satzungstextes

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, ergänzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung und Winterwar-
tung der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreini-
gungssatzung) – 5. Änderung – tritt rückwirkend ab dem 01.01.2021 in Kraft.

Schwedt/Oder, den 02. Dez. 2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

Anlage
Straßenverzeichnis

Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der  
Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungsgebührensatzung) – 4. Änderung

Auf der Grundlage von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21]), § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09 [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 37], S. 3), und § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 [Nr. 08], S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 36]), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Straßenverzeichnis

Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, geändert.

§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungsgebührensat-
zung) – 4. Änderung – tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Schwedt/Oder, den 02. Dez. 2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

Anlage
Straßenverzeichnis
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Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht  
betroffener Personen gegen die Weitergabe von personenbezogenen  
Daten nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) in der jetzt gültigen Fassung

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister erteilen.
Auf Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk darf die Melde-
behörde Auskunft aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 
Abs. 2 BMG) erteilen.
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, Auskunft erteilt werden (§ 50 Abs. 3 BMG).
Nach § 50 Abs. 5 BMG hat jeder Betroffene das Recht, der Weitergabe 
seiner Daten zu widersprechen.
Des Weiteren dürfen Daten an das Bundesamt für Wehrpflicht (§ 36 Abs. 2 
Satz 1 BMG) i. V. mit § 58 C Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz nur übermittelt 
werden, wenn die betroffene Person nicht widersprochen hat.
Die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienange-
hörige der meldepflichtigen Person angehören, darf nur erfolgen, soweit die 

betroffenen Personen der Weitergabe der Daten nicht widersprochen haben 
(§ 42 Abs. 2 i. V. mit § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG).
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift in der Meldebehörde 
der 

Stadt Schwedt/Oder
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
16303 Schwedt/Oder

einzulegen. Der Widerspruch ist unbefristet und gilt bis auf Widerruf.

Ein Formular zum Widerspruch steht im Internet unter der Adresse www.
schwedt.eu (Anliegen von A – Z; Sperrung von Melderegisterauskünften) 
bereit.

Schwedt/Oder, 1. Dezember 2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin
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Öffentliche Bekanntmachung – Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Johannishofer Weg/Flemsdorfer Dorfstraße, Ortsteil Flemsdorf“
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat in ihrer Sit-
zung am 01.12.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Johannishofer 
Weg/Flemsdorfer Dorfstraße, Ortsteil Flemsdorf“ (Vorlagen-Nr. BV/276/21) 
wie folgt beschlossen:

1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Johannishofer Weg/Flemsdorfer 
Dorfstraße, Ortsteil Flemsdorf“. 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:
– im Norden durch landwirtschaftliche Flächen, 
– im Osten durch den Johannishofer Weg,
– im Süden durch die Flemsdorfer Dorfstraße und
– im Westen durch landwirtschaftliche Flächen.

 Die genaue Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes ist auf der zu diesem Beschluss gehörenden Anlage dargestellt.

2.  Ziel des Bebauungsplanes ist die verbindliche Sicherung eines Bauge-
bietes, das vorwiegend dem Wohnen dienen soll.

3.  Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
zusammen mit den zu diesem Beschluss gehörenden Anlagen ortsüblich 
bekannt zu machen.

Der Aufstellungsbeschluss zuzüglich der zum Beschluss gehörenden Anlage 
wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Schwedt/Oder, den 02. Dez. 2021

Hoppe
Bürgermeisterin

 Anlage siehe Seite 19

Öffentliche Bekanntmachung – 
Anmeldung Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023
Gemäß § 37 des Brandenburgischen Schulgesetzes beginnt die Schulpflicht 
für Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, am 
1. August desselben Kalenderjahres.
Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember das sechste Lebens-
jahr vollenden, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in 
die Schule aufgenommen werden. In begründeten Ausnahmefällen können 
auch Kinder aufgenommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor 
dem 1. August des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr voll-
enden. Entsprechende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum Entwick-
lungsstand des Kindes enthalten. In begründeten Ausnahmefällen können 
Eltern eine Zurückstellung vom Schulbesuch beantragen. Die Entscheidung 
wird durch die Schulleitung der aufnehmenden Schule getroffen.
Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die Schulpflicht. 
Jedes Wohngebiet ist einer örtlich zuständigen Grundschule zugeordnet. 
Grundlage bildet die Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der 
Stadt Schwedt/Oder (Schulbezirkssatzung). Die Schulbezirkssatzung ist in 
ihrer derzeit gültigen Fassung im Amtsblatt der Stadt Schwedt/Oder vom 
23. Dezember 2017 öffentlich bekannt gemacht und im Internet unter www.
schwedt.eu veröffentlicht worden.
Für Schulpflichtige aus den Überschneidungsgebieten bestimmt der Schul-
träger, die Stadt Schwedt/Oder, die örtlich zuständige Grundschule. 
Die Anmeldung der Kinder erfolgt zu den nachfolgend festgelegten Termi-
nen: 

Grundschule Bertolt Brecht
22. Februar 2022 mit Terminvergabe
23. Februar 2022 mit Terminvergabe

Astrid Lindgren Grundschule
15. Februar 2022 12:00 – 16:00 Uhr
16. Februar 2022 12:00 – 16:00 Uhr
17. Februar 2022 12:00 – 18:00 Uhr
Grundschule „Am Waldrand“
15. Februar 2022 7:30 – 18:00 Uhr
16. Februar 2022 7:30 – 16:30 Uhr
17. Februar 2022 7:30 – 14:30 Uhr
Erich Kästner-Grundschule
14. Februar 2022 mit Terminvergabe 
16. Februar 2022 mit Terminvergabe
17. Februar 2022 mit Terminvergabe

Bei der Anmeldung wird der Lern-, Leistungs- und Entwicklungsstand Ihres 
Kindes festgestellt. Eine persönliche Vorstellung des Kindes ist dabei erfor-
derlich. Folgende Unterlagen sind ebenfalls mitzubringen: die Geburtsurkun-
de des Kindes, wenn vorhanden die Teilnahmebestätigung an der Sprach-
standsfeststellung, die Erklärung der Teilnahme an einem Sprachförderkurs 
oder die Teilnahmebestätigung einer sprachtherapeutischen Behandlung.

Schwedt/Oder, den 01.12.2021

Hoppe
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Anhörung und Auslegung von Unterlagen zu dem Entwurf 
eines „Gesetzes über die Gebietsänderung der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes 
Oder-Welse, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow und Pinnow (Uckermark) 
(Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse – GebietsÄGOder-Welse)“

hier: Anhörung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwedt/Oder

Die Landrätin des Landkreises Uckermark als allgemeine untere Landesbe-
hörde ist Anhörungsbehörde gemäß § 3 Absatz 1 der Verordnung zur Rege-
lung des Verfahrens der Anhörung der Bürger bei Gebietsänderungen (An-
hörungsverordnung – AnhV) vom 3. Januar 2002 (GVBl. II/02, [Nr. 03], Seite 
99) und macht hiermit Folgendes bekannt:

In den Landtag des Landes Brandenburg wurde der Entwurf eines „Geset-
zes über die Gebietsänderung der amtsangehörigen Gemeinden des Am-
tes Oder-Welse, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow und Pinnow 
(Uckermark) (Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse – GebietsÄ-
GOder-Welse)“, Drucksache 7/4467, eingebracht.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass

–  das Amt Oder-Welse aufgelöst wird,
–  die Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow des  

Amtes Oder-Welse in die Stadt Schwedt/Oder eingegliedert werden 
und

–  die Gemeinde Pinnow im Rahmen der Mitverwaltung der Stadt 
Schwedt/Oder 

zugeordnet wird.

Die Auflösung des Amtes Oder-Welse, die Gebietsänderungen und die Mit-
verwaltung sollen am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, 
voraussichtlich im ersten Halbjahr des Jahres 2022.

Der Gesetzentwurf enthält allgemeingültige Bestimmungen wie Regelungen 
zur Auseinandersetzung und zur Rechtsnachfolge des Amtes Oder-Welse,
Bestimmungen zur Eingliederung der Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark 
Landin und Passow in die Stadt Schwedt/Oder sowie Bestimmungen zur 

Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow durch die Stadt Schwedt/Oder.
Zur Information wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf ein-
schließlich Begründung auf der Internetseite des Landtages Brandenburg 
– Parlament – Gesetzgebung – Gesetzentwürfe aktuell – Drucksache 7/4467 
abgerufen werden kann:

https://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/plenum/gesetzgebung/
aktuelle_gesetzentwuerfe/396496

oder

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/EL-
VIS/parladoku/w7/drs/ab_4400/4467.pdf

Vor der gesetzlichen Gebietsänderung sind gemäß § 2 Absatz 1 AnhV die 
Bürger anzuhören, die in dem von der Gebietsänderung unmittelbar betrof-
fenen Gebiet wohnen. Gemäß § 2 Absatz 5 AnhV sind auch Bürger anderer 
Gemeinden anzuhören, wenn sie durch die Gebietsänderung in besonderer 
Weise betroffen sind.
Anhörungsberechtigt sind hiernach die Bürger der Stadt Schwedt/Oder.

Die Anhörung erfolgt gemäß § 5 AnhV, indem den Anhörungsberechtigten 
Gelegenheit gegeben wird, schriftlich zu dem Gebietsänderungsvorhaben 
Stellung zu nehmen.

Der Gesetzentwurf zum Gebietsänderungsvorhaben einschließlich Be-
gründung liegt für den Zeitraum vom 3. Januar 2022 bis einschließlich  
3. Februar 2022 zur Einsichtnahme öffentlich aus:

Bekanntmachung der Bürgermeisterin der Stadt Schwedt/Oder über die Bekanntma-
chung der Landrätin des Landkreises Uckermark als Anhörungsbehörde über die An-
hörung und Auslegung von Unterlagen zu dem
Entwurf eines Gebietsänderungsgesetzes für das Amt Oder-Welse

hier: Anhörung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwedt/Oder

Die Landrätin des Landkreises Uckermark hat als zuständige Anhörungs-
behörde den Ort, die Dauer und die Tageszeit, in der die Unterlagen zum 
Entwurf eines Gebietsänderungsgesetzes für das Amt Oder-Welse ausge-
legt sind und eingesehen werden können, sowie den Zeitraum der Anhö-
rung durch Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme ortsüblich wie folgt 
bekannt gemacht:
–  am 18. Dezember 2021 im „Lokalfuchs“ 
 (Lokalausgabe Prenzlau/Templin), 
–  am 19. Dezember 2021 im „Märkischen Sonntag“ 
 (Lokalausgaben – Angermünde und Schwedt),
–  am 20. Dezember 2021 in der „Märkischen Oderzeitung“ 
 (Lokalausgaben – Angermünde und Schwedt),

– am 20. Dezember 2021 im „Uckermark-Kurier“ 
 (Lokalausgaben Prenzlau und Templin),
–  am 20. Dezember 2021 im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark.
Aufgrund der Anordnung der Landrätin des Landkreises Uckermark als
Anhörungsbehörde wird nachstehend die gekürzte Bekanntmachung für die
Anhörung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwedt/Oder be-
kannt gemacht.

Schwedt/Oder, den 08.12.2021

Annekathrin Hoppe 
Bürgermeisterin

Amtlicher Teil
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1.  Auslegungsort:

 Kreisverwaltung Landkreis Uckermark
 Rechtsamt, Haus 1, Raum 407
 Karl-Marx-Straße 1
 17291 Prenzlau

 Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten möglich:
 Montag  08:00 – 11:30 Uhr
 Dienstag  08:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
 Mittwoch  08:00 – 11:30 Uhr
 Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
 Freitag 08:00 – 11:30 Uhr

 Der Zutritt zur Verwaltung ist coronabedingt nur nach vorheriger Termi-
nanmeldung unter Tel.: 03984/70-4030 oder 03984/70-1130 möglich.

2.  Auslegungsort:

 Stadtverwaltung Schwedt/Oder
 Raum 3.13
 Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
 16303 Schwedt/Oder

 Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten möglich:
 Montag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
 Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

 Mittwoch  09:00 – 12:00 Uhr
 Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
 Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

 Der Zutritt zur Verwaltung ist coronabedingt nur nach vorheriger Termi-
nanmeldung unter Tel.: 03332/446-363 möglich.

Während der Dauer der Auslegung vom 3. Januar 2022 bis zum 3. Februar 
2022 haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwedt/Oder die Mög-
lichkeit, schriftlich zu dem Gebietsänderungsvorhaben Stellung zu nehmen. 
Auch wenn anhörungsberechtigt im engeren Sinne nur die Bürger sind, 
können aus Gründen der größtmöglichen Beteiligung der Bevölkerung auch 
sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwedt/Oder Einsicht 
in die Unterlagen nehmen und sich zu dem Vorhaben äußern.

Die schriftlichen Stellungnahmen sind innerhalb des Auslegungszeitraumes 
an folgende Adresse zu richten:

Landkreis Uckermark
Rechtsamt/Kommunalaufsicht
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau

Prenzlau, den 8. Dezember 2021

Karina Dörk
Landrätin als allgemeine untere Landesbehörde

Amtlicher Teil
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Beauftragte der Stadtverordnetenversammlung

Integrationsbeauftragte
Frau Burglind Büsching
Sprechstunde am 3. Dienstag im Monat von 15:30 bis 16:30 Uhr
im Rathaus Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, Raum 2.81
E-Mail: Integrationsbeauftragte-SDT@web.de, Telefon: 03332 446-372

Behindertenbeauftragte
Frau Stefanie Gierke
Sprechstunde am 1. Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr
(Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten.)
im Rathaus Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, Raum 2.81
E-Mail: buerosvv-behindertenbeauftr.stadt@schwedt.de, Telefon: 03332 446-0

Seniorenbeauftragte
Frau Elke Grunwald
Sprechstunde nach Vereinbarung

im Rathaus Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, Raum 2.81
E-Mail: e.grunwald@swschwedt.de, Telefon: 03332 512113

Kinder- und Jugendbeauftragte
Frau Saskia Mundt
Sprechstunde am letzten Mittwoch im Monat von 14 bis 18 Uhr
an wechselnden Orten
E-Mail: kijube.schwedt@gmail.com, Telefon: 0175 2886980

Gleichstellungsbeauftragte
Frau Sabrina Schäfer (Vertretung: Frau Kathleen Werner)
Persönliche Beratungen sind zu den allgemeinen Sprechzeiten der Stadtver-
waltung oder nach telefonischer Vereinbarung möglich.
im Rathaus, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, Raum 3.73
E-Mail: gleichstellung@schwedt.de, Telefon: 03332 446-388

Information zu den evangelischen Friedhöfen  
in den Ortsteilen Felchow, Flemsdorf und Zützen 
Ab 1. Januar 2022 tritt auf den evangelischen Friedhöfen in den Ortsteilen Felchow, Flemsdorf und Zützen eine neue Friedhofsgebührenordnung in Kraft. 
Diese ist in den Bekanntmachungskästen am Eingang des jeweiligen Friedhofes zur Kenntnisnahme ausgehängt.

Hilfe für Ratsuchende durch die Bürgerberatung in der Stadtverwaltung

Auch wenn das Rathaus für den Besucherverkehr vielleicht geschlossen sein 
sollte, die Mitarbeiterin der Bürgerberatung ist telefonisch für Sie erreichbar. 
In der Bürgerberatung erhalten Sie Auskünfte zu Fragen des täglichen Le-
bens. Dazu gehören unter anderem
– die Rundfunkbeitragspflicht (ehemals GEZ) und die Voraussetzungen für 

einen Antrag auf Befreiung
– Schwerbehindertenangelegenheiten
– Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften 
– telefonische Hilfestellung beim Ausfüllen diverser Anträge
– und weitere Sachverhalte, zu denen Sie bisher noch nicht den richtigen 

Ansprechpartner gefunden haben.
Sie können Ihren Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht mit 
dem Nachweis über den Bezug einer Sozialleistung in den Fristenbriefkasten 
vor dem Rathaus einwerfen; eine Weiterleitung der Unterlagen an den Bei-
tragsservice ARD ZDF und Deutschlandradio wird gewährleistet.
Wie ist die Bürgerberaterin aktuell zu erreichen?
Sie erreichen die Bürgerberaterin Frau Broszies-Klein wie folgt:
Telefon 03332 446-840, Telefax 03332 446-612 

Telefonische Sprechzeiten
Montag  09:00–12:00 Uhr
Dienstag  09:00–12:00 und 13:00–18:00 Uhr
Donnerstag 09:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr
Freitag  09:00–12:00 Uhr

E-Mail: buergeranliegen.stadt@schwedt.de oder 

Postanschrift:
Stadt Schwedt/Oder 
Fachbereich 6: Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
Bürgerberatung und Sozialversicherung 
Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, 16303 Schwedt/Oder
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail.
Gern helfen wir Ihnen bei Fragen weiter. Wenn möglich, erhalten Sie per 
Telefon auch einen Termin für eine persönliche Beratung im Rathaus.

Fachbereich Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten

Neue Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der 
Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ ab dem 1. Januar 2022
Die Stadt Schwedt/Oder wird voraussichtlich im Jahr 2022 eine neue Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/
Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ zur Beschlussfassung in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, die rückwirkend zum 1. Januar 
2022 in Kraft treten soll.      Fachbereich Finanzverwaltung
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Nächste Stadtverordnetenversammlung

Die nächste reguläre Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/
Oder findet am Mittwoch, dem 30. März 2022, um 16 Uhr, in den Ucker-
märkischen Bühnen statt. Die Ortsbeiräte tagen ab 21. Februar 2022, die 
Ausschüsse ab 15. März 2022.
Der komplette Überblick zur Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder 
– zu den Beschlussvorlagen, den Tagesordnungen und Sitzungsorten – ist 
im Internet zu finden unter www.schwedt.eu/svv und im Bürgerinfoportal 
sessionnet.krz.de/schwedt.

Terminübersicht 2022 – Stadtjournal und Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder 

Das „Stadtjournal“ mit eingelegtem Amtsblatt erscheint regulär am letzten Mittwoch des Monats. Es wird als Beilage vom „Märkischen Markt“ verteilt. Alle 
Ausgaben sind online im Amtsblatt-Archiv und im Stadtjournal-Archiv abrufbar: https://www.schwedt.eu/de/72191

Redaktionsschluss Erscheinungstag

5. Januar 2022 26. Januar 2022

2. Februar 2022 23. Februar 2022

9. März 2022 30. März 2022

6. April 2022 27. April 2022

4. Mai 2022 25. Mai 2022

8. Juni 2022 29. Juni 2022

6. Juli 2022 27. Juli 2022

10. August 2022 31. August 2022

7. September 2022 28. September 2022

5. Oktober 2022 26. Oktober 2022

9. November 2022 30. November 2022

30. November 2022 21. Dezember 2022
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt erscheint am 26. Januar. 
Redaktionsschluss ist der 5. Januar 2022. Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingereichte (nicht-amtliche) Texte zu kürzen.
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